
  Seite 1 von 2 

BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  A.30/276/2025 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtkämmerin Stefanie Rother Kämmereiamt  

  

Sachbearbeiter/in: Dominic Fries 

 
 
KommunalBIT AöR: Beitritt zur BayKIT eG 
Anlagen: Mitgliederliste der BayKIT eG, Aktueller Stand 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 21.10.2025 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 24.10.2025 öffentlich Beschluss 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat ermächtigt Herrn Oberbürgermeister Reiß als das von der Stadt Schwabach 
entsandte Verwaltungsratsmitglied zu folgender Beschlussfassung im Verwaltungsrat der 
KommunalBIT AöR: 
 
1) Dem Beitritt der KommunalBIT AöR zur „Bayerische Kommunale IT Einkaufsgenossen-

schaft eG (BayKIT eG)“ wird zugestimmt.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja x  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

 

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

 

Folgekosten?  

 

 
 
 

Klimaschutz  

I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den 
   Klimaschutz: 

II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungs- 
    Optionen? 

 Ja, positiv*  Ja* 

 Ja, negativ*  Nein* 

x Nein  

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.  
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I. Sachverhalt 
 
Vorstand und Verwaltungsrat der KommunalBIT AöR empfehlen, der Bayerischen Kommu-
nalen IT-Einkaufsgenossenschaft eG (kurz: BayKIT eG) beizutreten. Damit soll, neben der 
Mitgliedschaft in der Einkaufkaufgenossenschaft Provitako e.G., der KommunalBIT im Jahr 
2010 beigetreten ist, ein zusätzlicher Beschaffungskanal für IT-Infrastruktur eröffnet werden, 
um die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit der Beschaffung zu erhöhen.  
 
Die BayKIT eG wurde im Januar 2024 mit Sitz in München gegründet und steht ausschließ-
lich Organisationen offen, die zu 100% in öffentlicher Trägerschaft sind. Aktuell haben be-
reits gut 250 bayerische Kommunen und sonstige öffentliche Organisationen eine Mitglied-
schaft an der BayKIT eG erworben (s. Anlage). 
 
Wie die deutschlandweit tätige Provitako e.G. verfolgt die BayKIT eG das Ziel, ihren Mitglie-
dern eine bedarfsorientierte, wirtschaftliche und rechtssichere IT-Infrastruktur zur Verfügung 
zu stellen. Sie übernimmt stellvertretend für ihre Mitglieder das Ausschreibungsverfahren. 
Der Abruf durch die Mitglieder erfolgt mittels eines Webshops der BayKIT eG, mit einem 
Preisaufschlag auf die Ausschreibungsergebnisse für die erbrachten Dienstleistungen. An-
ders als bei der Provitako e.G. besteht sofortiger Zugriff auf alle bestehenden und künftigen 
Ausschreibungen, ohne eine erforderliche eigene Bedarfsmeldung. 
 
Die Mitgliedschaft an der BayKIT eG erfolgt per Beitrittserklärung und dessen Zulassung 
durch die Genossenschaft. Ein Geschäftsanteil kostet einmalig 1.000 €. Zusätzlich fallen 
jährliche Beiträge von derzeit 400 € pro Jahr an. Die Mitgliedschaft ist jährlich mit einer Frist 
von12 Monaten kündbar. Eine Nachschusspflicht besteht nicht, allerdings kann der geleistete 
Geschäftsanteil durch Verluste aufgezehrt werden. Überschüsse werden zum Teil den Rück-
lagen zugeführt, zum Teil an die Mitglieder ausgeschüttet.  
 
Die Entscheidung über eine Mitgliedschaft von KommunalBIT an der BayKIT eG liegt in der 
Zuständigkeit des Verwaltungsrats von KommunalBIT. Diese Mitgliedschaft stellt eine mittel-
bare Beteiligung dar, für welche sich der Stadtrat gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1.2. der GeschO für 
den Stadtrat Schwabach 2020/2026 die Zuständigkeit vorbehalten hat. 
§ 6 Abs. 3 der Unternehmenssatzung der KommunalBIT AöR obliegt es den Trägerstädten, 
den von ihnen entsandten Mitgliedern des Verwaltungsrats Weisung zu erteilen.  
 
Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung am 25.09.2025 den Beitritt unter dem Vorbehalt 
beschlossen, dass die Gremien der Trägerstädte keine anderslautende Weisung an ihre 
Verwaltungsratsmitglieder erteilen.  
 
Eine Anzeige bei der Regierung von Mittelfranken nach Art.96 GO ist nicht erforderlich, da die 
Beteiligung unterhalb der Bagatellgrenze von 5 % liegt. 
 
In den anderen Trägerstädten werden inhaltlich gleichlautende Beschlüsse verfasst. 
 


